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Brandschutz 

 

Sicherheitsabstände für Gartencheminée, Weisung 
(Ergänzung zum Bau und Gartenreglement)  

1 Allgemeines 
Die Weisung stützt sich auf das Gesetz über den Feuerschutz (sGS 871.1, FSG), 
die Feuerschutzverordnung (sGS 871.11, FSV) sowie die Brandschutzvorschriften 
der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). 

 

2. Geltungsbereich 
Die Weisung gilt für ortsfeste Feuerungsanlagen im Freien. 

 

3 Begriffe 
Als ortsfeste Feuerungsanlagen im Freien gelten wärmetechnische Anlagen ohne 
Zulassungserfordernis der VFK). 

 

 

4. Sicherheitsabstände zu Bauten und Anlagen 
Bei einem Abstand der Abgasanlage von mindestens 20 cm bis 1.00 m ist diese 1.00 m 
über die Traufe zu führen (Anhang, Abb. 1). 

Bei einem Abstand der Abgasanlage von 1.00 - 3.00 m ist diese: 
-   bei Ausführung mit Kaminhut 1.00 m über die Traufe zu führen (Anhang, Abb. 2); 
-  bei Ausführung ohne Kaminhut mindestens auf Traufhöhe zu führen (Anhang, 
 Abb. 2a). 

Bei einem Abstand der Abgasanlage von mehr als 3.00 m muss diese nicht über 
Dach geführt werden (Anhang, Abb. 3). 

 

5. Sorgfaltspflicht 
Mit Feuer und offenen Flammen sowie mit wärmetechnischen Anlagen ist so 
umzugehen, dass keine Brände und Explosionen entstehen. Eigentümer- und 
Nutzerschaft sorgen dafür, dass die Sicherheit von Personen, Tieren und Sachen 
gewährleistet ist. 
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Anhang  
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Brandschutz
Sicherheit in Familiengärten

Feuerungsanlagen und  Gas instal la tionen stellen eine erheb-
liche Brandgefahr für Ihr Gartenhäuschen dar. Schü̈tzen Sie
deshalb Personen und Gebäude mit Ihrem richtigen Verhalten.

Feuerungs- und Abgasanlagen
Jede Neuanlage oder Änderung einer Anlage im Gebäude muss
dem Kaminfegermeister gemeldet werden
Diese Anlagen müssen periodisch durch den zuständigen   
Kamin fegermeister gereinigt und überprüft werden
Aussenfeuerstellen und Aussencheminées müssen mind. 3 m
von benachbarten Gebäuden entfernt sein

Gasinstallationen
Gasinstallationen sind durch einen Fachmann auszuführen und
periodisch (ca. alle 10 Jahre) kontrollieren zu lassen
Gasflaschen sind ausserhalb des Gebäudes aufzustellen und zu
lagern, niemals in unterirdischen Räumen!
Bei Nichtgebrauch ist die Gaszufuhr an der Gasflasche und
beim Verbraucher (z. B. Kochherd) zu schliessen
Bei laufenden  Gas geräten für genügend Sauerstoff im Raum
 sorgen, auch nachts

Allgemein
Feuer nie unbeaufsichtigt lassen
Bei heiklen Situationen mit Feuerungsanlagen oder  Gas geruch
sofort die Feuerwehr alarmieren (Tel. 118)

www.gvl.ch






